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1.

1.1

1.2.

Beschlussvorschlag

Der Rat beschlieBt die Zusammenfilhrung des ESPA-Berufskollegs und des Anne-Frank-
Berufskollegs unter dem Dach des Anne-Frank-Berufskollegs. Dazu werden

gem. 8§ 81 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG) die folgenden zwei Bildungsgange des ESPA-
Berufskollegs, geregelt in Anlage E der Ausbildungs- und Prifungsordnung Berufskolleg (APO-
BK), am Anne-Frank-Berufskolleg, Schule der Sekundarstufe Il der Stadt Minster, neu eingerich-
tet:

e Fachschule fur Heilerziehungspflege
e Fachschule fur Heilpadagogik

Der Rat nimmt die voraussichtliche Erhéhung der Zigigkeit folgender Bildungsgange des Anne-
Frank-Berufskollegs nach der Zusammenfuhrung mit den Bildungsgdngen des ESPA-
Berufskollegs zur Kenntnis:

Erzieher/-in mit Allgemeiner Hochschulreife:

Fachschule fUr Sozialpadagogik mit Fachhochschulreife - Erzieher/-in

Fachaoberschule (FOS) fiir Sozial- und Gesundheitswesen FOS 11/12 - Fachhochschulreife
Berufsfachschule (BFS) fur Sozial- und Gesundheitswesen - Kinderpfleger/-in mit Fachober-
schulreife (FOR)

e BFS fir Sozial- und Gesundheitswesen - Sozialassistenten/-innen mit FOR
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1.3. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Schulkonferenzen des Anne-Frank-Berufskollegs und des
ESPA-Berufskollegs angehdrt wurden. Die Voten/Stellungnahmen der Schulkonferenzen sind der
Vorlage als Anlagen 1 und 2 beigefugt.

2. Zur Umsetzung wird die Verwaltung beauftragt,

2.1. mit den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel eine Vereinbarung zur Ubernahme des
Schulbetriebs zum Stichtag 01.08.2018 zu treffen, mit der auch eine Regelung zur Erstattung der
Aufwendungen fir den Betrieb der Schule fir 2 Schuljahre (01.08.2018 bis 31.07.2020) erfolgt.

2.2. die Nutzung der Raumlichkeiten in der Coerdestral3e zunachst bis auf weiteres sicherzustellen.
Neben einer Anmietung ist dabei auch der Erwerb der Immobilie zu prifen.

2.3. bei der Bezirksregierung Munster die Genehmigung fur die Einrichtung der neuen Bildungsgéange
zu beantragen (vgl. Ziff.1.1 und 1.2.).

2.4. gemeinsam mit der Bezirksregierung, den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und den
beiden beteiligten Schulen ab Beginn des Jahres 2018 einen moderierten Prozess zur Zusam-
menflihrung der Bildungsgange durchzufihren, mit dem Ziel der Sicherung und des Erhalts von
Qualitaten aus beiden Schulen.

2.5.im Rahmen der Schulentwicklungsplanung fur die stadtischen Berufskollegs Vorschlage fir die
mittel- und langfristige rdumliche Unterbringung des Anne-Frank-Berufskollegs mit den zusatzli-
chen Bildungsgangen zu entwickeln.

3. Im Hinblick auf das laufende bzw. bevorstehende Anmeldeverfahren nimmt der Rat zur Kenntnis,
dass das derzeitige ESPA Berufskolleg im Sinne der Kontinuitat und der Planbarkeit fir Schule
sowie Schulerinnen und Schiiler:

3.1. die Aufnahmen fiir eine zum 01.02.2018 beginnende Klasse fiir Heilpadagogik bereits durchge-
fuhrt hat und die Klasse planmaRig im Februar starten wird,

3.2. Zusagen zur Fortfihrung der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) in Absprache mit der Bezirksre-
gierung, den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und der Stadt Minster erteilt, da ein
Schulplatz fur die Ausbildungsbetriebe Voraussetzung fur die Einstellung ist,

3.3. die Beratungsgesprache im Rahmen einer mdglichen Aufnahme der Schule fir alle weiteren Bil-
dungsgange durchfiihrt und Anmeldungen entgegennimmt. Die Zusagen erfolgen in Abstimmung
zwischen der Schule, den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, der Bezirksregierung und
der Stadt Minster im Rahmen des regularen Aufnahmeverfahrens der stadtischen Schulen im
Februar 2018.

3.4. Der Rat nimmt weiter zur Kenntnis, dass die Schilerinnen und Schdler, die nach dem 01.08.2018
vom ESPA-Berufskolleg zum Anne-Frank-Berufskolleg wechseln und weiterbeschult werden
mdochten, die Mdglichkeit erhalten, sich in einem vorgezogenen Anmeldeverfahren tber Schiler-
online am Anne-Frank-Berufskolleg anzumelden.
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Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass mit der Zusammenfiuhrung des ESPA-Berufskollegs mit dem

Anne-Frank-Berufskolleg die am 31.07.2018 bestehenden unbefristeten Arbeitsverhaltnisse des
nichtlehrenden Personals des ESPA-Berufskollegs auf die Stadt Minster tibergehen (Betriebs-
Ubergang i.S.d. § 613a BGB). Dafur werden zum 01.08.2018 im Teilergebnisplan 0301 folgende
Planstellen eingerichtet:

e 0,71 Stelle, EGr. 6 Sekretar/Sekretérin, Verwaltung

e 1,00 Stelle, EGr. 6 Schulhausmeisterin/Schulhausmeister
e 0,14 Stelle, EGr. 3" Hilfskraft

Il. Finanzielle Auswirkungen

Mit der Ubernahme der Bildungsgange in die Tragerschaft der Stadt Minster sind folgende finanziel-
len Auswirkungen fir den Haushalt verbunden:

Teilergebnisplan

Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021
Produktgruppe 0111 Immobilienmanagement
Zeile 13 Aufwendungen fir Sach-| 5, 54| 135 680| 135.330| 138.040
und Dienstleistungen
16 Sonstige ordentliche | g5 910| 153370| 153.370| 153.370
Aufwendungen
Produktgruppe 03 01 Leistungen fir Schulen
Zeile o Kostenerstattungen und| ;550! 676460 412.650 0
Kostenumlagen
o7 Sonstige ordentliche| g g55q|  53970| 23470| 23.780
Ertrage
11  Personalaufwendungen 43.100| 105.500| 107.610| 109.760
13 Aufwendungen fir Sach-| a9 54| 97 280| 92.690| 93.110
und Dienstleistungen
16 Sonstige ordentliche | g jan1 15800 32.800| 32.800
Aufwendungen
Zentrale Leistungen fir
Produktgruppe 03 02 am Schulleben Beteiligte
Zeile 13 Aufwendungen fir Sach-1 g, 1341 503 000| 209.100| 215.360
und Dienstleistungen
Saldo 0 0| 294.780| 718.660

Die finanziellen Auswirkungen sind im Haushaltsplanentwurf 2018 nicht veranschlagt. Die notwendi-

gen Anpassungen werden Uber Veranderungslisten in die Haushaltsberatungen eingebracht.

! Stellenwert vorlaufig, wird noch gepruft
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Als Folge der Ubernahme der Bildungsgange zum Schuljahr 2018/2019 in die Tragerschaft der Stadt
Munster kann von einer Erhéhung der Schul-/Bildungspauschale ab dem Jahr 2020 ausgegangen
werden. Sofern die Stadt Munster in den Jahren ab 2020 Schlissel-zuweisungen erhélt, wird die
Ubernahme der Bildungsgange auch bei diesen Zuwendungen zu einer Erhohung fiihren. Die Hohe
der durch die Schul- und Bildungspauschale sowie ggf. die Schlisselzuweisungen bedingten Haus-
haltsentlastungen lasst sich zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht verlasslich prognostizieren.

Begrindung:

zu Ziff. 1.
Zusammenfuhrung des ESPA-Berufskollegs mit dem Anne-Frank-Berufskolleg unter dem or-
ganisatorischen Dach des Anne-Frank-Berufskollegs

Der Rat der Stadt Munster hat mit seinem Beschluss am 18.10.2017 die Verwaltung beauftragt, mit
dem bisherigen Schultrager, den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und der Bezirksregie-
rung Miinster den Fortbestand sowie die Ubernahme der Bildungsgange in die Tragerschaft der Stadt
Munster zu verhandeln (Vorlage V/0828/2017).

Darlber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, ergebnisoffen zu priufen, ob die Bildungsgange des
ESPA-Berufskollegs von einem neuen, eigenstandigen, stadtischen Berufskolleg oder von dem Anne-
Frank-Berufskolleg weitergefuhrt werden.

Zu diesem Zweck wurden gemeinsam mit der Bezirksregierung die Argrumente fur und gegen folgen-
de 3 mogliche Varianten zusammengetragen:

Variante 1: Neuerrichtung eines eigenstandigen stadtischen Berufskollegs in der Nachfolge des
ESPA-Berufskollegs.

Variante 2: Neuerrichtung eines stadtischen Berufskollegs als ,sozialpadagogisches Ausbildungs-
zentrum® und Neuausrichtung der verbleibenden Bildungsgange aus ESPA- und Anne-
Frank-Berufskollegs zu einem neuen Berufskolleg.

Variante 3: Zusammenfihrung der ESPA und des Anne-Frank-Berufskollegs durch Erweiterung
bzw. Neuerrichtung der Bildungsgange am Anne-Frank-Berufskolleg.

Bereits am 08.11.2017 haben die ESPA und das Anne-Frank-Berufskolleg fur ihre interne Diskussion
den Entwurf einer Gegenuberstellung erhalten. Die Schulkonferenzen des Anne-Frank-Berufskollegs
und des ESPA haben sich am 13.11.2017 bzw. am 16.11.2017 mit den unterschiedlichen Varianten
befasst (vgl. Ziff. 1.3).

Die Rickmeldungen der Schulgremien sind mit in die weitere Abwégung eingeflossen. Zur gemein-
samen Auswertung fand ein Gesprach mit den Schulleitungen beider Schulen am 22.11.2017 statt,
an dem auch die Bezirksregierung teilnahm. Bei diesem Gesprach wurde die anliegende Gegentber-
stellung der unterschiedlichen Varianten (Anlage 3) einvernehmlich erstellt. Auf dieser Grundlage
wurde der endgultige Verwaltungsvorschlag zur weiteren Schulorganisation formuliert.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Vorteile der Variante 3 ,Zusammenfiihrung der ESPA
und des Anne-Frank-Berufskollegs durch Erweiterung bzw. Neuerrichtung der Bildungsgange am
Anne-Frank-Berufskolleg” in den Kategorien ,Bildungsangebot®, ,Schulbetrieb® und ,schulorganisato-
rische Rahmenbedingungen® deutlich Uberwiegen.
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Zusammenfassung des gemeinsamen Abwagungsprozesses

Das ESPA-Berufskolleg wirbt dafur, die Eigenstandigkeit zu erhalten. Argumente des ESPA sind im
Wesentlichen

¢ Der Hinweis, eine Entscheidung dieser Tragweite nicht unter dem Zeitdruck zu treffen sowie
o die Hinweise auf die Vorteile des Erhalts bestehender Strukturen und eines kleinen Systems
e Hinweise auf die Profilbildung

Ggf. ware es auch fur die Stadt Minster ein mdglicher Weg, das Kolleg 1:1 in die stadtische Tréger-
schaft zu Uberfihren, um alle weitergehenden Erwégungen in der anstehenden Schulentwicklungs-
planung fur die Berufskollegs anzustellen und Fragestellungen zu beantworten. Allein aber der Um-
stand, dass eine relevante Wahrscheinlichkeit besteht, dass einzelne Bildungsgénge wegen des nicht
zu erzielenden kommunalen Konsenses oder fehlenden Bedarfs (bezogen auf die in dieser Variante
zu beachtenden Anforderungen bei einer Neuerrichtung von Bildungsgéngen) nicht genehmigungsfa-
hig sein werden und in der Folge daraus u.U. Munster verloren gehen, verdeutlicht, dass dieser
scheinbar vorsichtigere Weg unter dem Blickwinkel eines Erhalts der Ausbildungskapazitaten in der
Stadt Munster der riskantere ist. Bei den Varianten 1 und 2 geht es um die Neuerrichtung von Schu-
len, d.h. eine Neuerrichtung aller Bildungsgange, an die hohe Anforderungen fir die Genehmigung
gestellt werden. Es ist dabei vollkommen ungewiss und eher unwahrscheinlich, dass fir alle Bil-
dungsgange der regionale Konsens erzielt wie auch der Bedarf festgestellt wird.

Die Schulkonferenz des Anne-Frank-Berufskollegs hat sich einstimmig fur die Fusion und gegen das
Nebeneinander von 2 eigenstandigen Systemen ausgesprochen.

Bezirksregierung und Schulverwaltung befiirworten nach Abwagen der Vor- und Nachteile eindeutig
die Zusammenfuhrung der beiden Schulen, was auch dem Votum des Anne-Frank-Berufskollegs ent-
spricht.

Das vehemente Eintreten des ESPA-Berufskollegs fiir die Beibehaltung der Eigenstandigkeit ist in
dieser Situation mehr als nachvollziehbar. Diese Entscheidung aber ist auf den Riickzug des bisheri-
gen Tragers zurtickzuftihren und nicht auf kommunale Festlegungen. Diesen Riickzug haben sich alle
Beteiligten in Minster so nicht gewlinscht. Die Stadt Minster setzt sich gemeinsam mit der Bezirks-
regierung mit aller Kraft fur den Erhalt der Bildungsgénge ein; dies aus einer gesamtstadtischen Ver-
antwortung fur die Bildungslandschaft. Der bedauerliche Ruckzug von Bethel kann deshalb nicht dazu
fuhren, dass die verstandlichen Interessen des ESPA-Berufskollegs ausschlaggebend sind fiir eine
Entscheidung, die eine gesamtstadtische Perspektive erfordert und nach Ubereinstimmender Ein-
schatzung von Bezirksregierung, Anne-Frank-Berufskolleg und Schulverwaltung der Stadt Minster
eindeutig eine Zusammenlegung zu einem Berufskolleg favorisiert.

zu Ziff. 1.1
Errichtung von neuen Bildungsgéngen zum Schuljahr 2018/2019
Die folgenden Bildungsgénge waren in der Vergangenheit bereits am ESPA-Berufskolleg eingerichtet:

e Fachschule fur Heilerziehungspflege, Anlage E der APO-BK
e Fachschule fir Heilpddagogik, Anlage E der APO-BK

Diese sind durch die geplante Fusion mit dem ESPA-Berufskolleg gemafd § 81 Abs. 2 SchulG am
Anne-Frank-Berufskolleg neu einzurichten. Fachschulen dienen der beruflichen Weiterbildung und
bauen auf der beruflichen Erstausbildung und Berufserfahrungen der Studierenden auf.
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Fachschule fur Heilerziehungspflege am Anne-Frank-Berufskolleg

Der Bildungsgang Fachschule fur Heilerziehungspflege, Anlage E der APO-BK, ist als dreijahriger
Bildungsgang in Vollzeit mit mindestens 3.600 Unterrichtsstunden konzipiert, um so die Grundlage fur
den Erwerb der Fachhochschulreife zu schaffen. Zugangsvoraussetzung fir die Fachschule fur Heil-
erziehungspflege ist die Fachoberschulreife, Erfahrungen in der Behindertenhilfe und eine abge-
schlossene einschlagige Berufsausbildung von mindestens zweijahriger Dauer. Diese kann ersetzt
werden durch die Fachhochschulreife im Sozial- und Gesundheitswesen. Der Berufsabschluss lautet
.Heilerziehungspflegerin/ Heilerziehungspfleger. Der Bildungsgang wird aktuell einzlgig geflhrt.

Fachschule fur Heilpadagogik

Der Bildungsgang Fachschule fur Heilpadagogik, Anlage E der APO-BK, ist als anderthalbjahriger
Bildungsgang in Vollzeit mit mindestens 1.800 Unterrichtsstunden konzipiert. Zugangsvoraussetzung
fur die Fachschule fur Heilpddagogik ist die staatliche Anerkennung als Erzieherin/Erzieher bzw. Heil-
erziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger oder eine gleichwertige 3-jdhrige padagogische
Ipflegerische Qualifikation (z. B. Gesundheits- und Krankenpflegerin /Krankenpfleger, Kinderkranken-
pflegerin/ Kinderkrankenpfleger und Altenpflegerin/Altenpfleger) und der Nachweis einer mindestens
einjahrigen einschlagigen hauptberuflichen Téatigkeit als Fachkraft (nach dem Berufsabschluss). Der
Berufsabschluss lautet ,Staatlich anerkannte Heilpadagogin / Staatlich anerkannter Heilpadagoge®.
Der Bildungsgang wird aktuell einziigig gefthrt.

Die Schulverwaltung hat mit der Schulaufsicht fir Berufskollegs die Errichtungsvorhaben intensiv be-
sprochen und diskutiert. Aus schulfachlicher Sicht unterstiitzt die Bezirksregierung Minster beide
Errichtungen.

zu Ziff. 1.2
Aufstockung bestehender Bildungsgange zum Schuljahr 2018/2019 am Anne-Frank-
Berufskolleg

Durch die Fusion der bisher an der ESPA eingerichteten Bildungsgange erhoht sich voraussichtlich
die Zugigkeit der folgenden, ebenfalls am Anne-Frank-Berufskolleg eingerichteten Bildungsgange:

Bildungsgang Zugigkeit Zugigkeit
(alt) (neu)*

Erzieher/-in mit Allgemeiner Hochschulreife, Anlage D 1 2

APO-BK

Fachschule fur Sozialpadagogik mit Fachhochschulreife - 2 4

Erzieher/-in, Anlage E APO-BK

FOS fiur Sozial- und Gesundheitswesen FOS 11/12 — 2 3

Fachhochschulreife, Anlage C APO-BK

BFS flr Sozial- und Gesundheitswesen - Kinderpfleger/-in 1 2

mit FOR, Anlage B APO-BK

BFS fir Sozial- und Gesundheitswesen - Sozialassisten- 1 1

ten/-innen mit FOR, Anlage B APO-BK

e Unter der Voraussetzung entsprechender Schiilerzahlen im ersten Jahr der Ausbildung

zu Ziff. 1.3
Anhdrung der Schulkonferenzen

Die ESPA und das Anne-Frank-Berufskolleg wurden eng in den Abwagungsprozess der unterschied-
lichen schulorganisatorischen Varianten eingebunden. Bereits am 08.11.2017 haben beide Schulen
die von der Verwaltung und der Bezirksregierung zusammengetragenen Vor- und Nachteile der ein-
zelnen Varianten fir die interne Diskussion erhalten.
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Die Schulkonferenz des Anne-Frank-Berufskollegs wurde am 13.11.2017 angehort. Das Berufskolleg
schliefdt die Varianten 1 + 2 aus bzw. lehnt diese ab und sieht in der Variante 3 die einzige Mdéglich-
keit, im Rahmen der Schulentwicklungsplanung fur die Berufskollegs der Stadt Minster fur alle Schi-
lerinnen und Schiler optimale und durchldssige Ausbildungsmdglichkeiten in den Bereichen ,Ge-
sundheit®, ,Ernahrung®, und ,Sozialwesen* zu schaffen. Voraussetzung ist laut dem Votum der Schul-
konferenz daflrr ein gemeinsamer Standort fur alle Bildungsgange.

Die Schulkonferenz der ESPA wurde am 16.11.2017 angehort. Die Schulkonferenz spricht sich fur die
Beibehaltung der Eigenstandigkeit der ESPA in stadtischer Tragerschaft aus, um auf der Grundlage
der bestehenden Strukturen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung gegebenenfalls neue Schul-
profilierungen zu realisieren. Die Schulkonferenz hat die als Arbeitsfassung tUbersandte Gegenuber-
stellung Uberarbeitet und als Anlage des Beschlusses Ubersandt. In Absprache mit beiden Schullei-
tungen ist als Anlage 3 dieser Vorlage die gemeinsam am 22.11.2017 erstellte Fassung beigefugt.

Darlber hinaus wurde mit beiden Schulleitungen am 22.11.2017 auf der Grundlage der vorliegenden
Voten der Schulkonferenzen ein Abstimmungsgespréach gefiihrt (s. Ziff. 1).

zu Ziff. 2

zu Ziff. 2.1
Vereinbarung zur Ubernahme des Schulbetriebes mit den von Bodelschwinghschen Stiftun-
gen Bethel

Die von Bodelschwinghschen Stiftungen erteilten der Stadt Miinster die Zusage, die Aufwendungen
fur den Betrieb der Schule zum Stichtrag 01.08.2018 fiir 2 Jahre (01.08.2018 bis 31.07.2020) zu er-
statten.

Am 04.12.2017 werden die Details zum Mietvertrag und zur Kostenilbernahme gemeinsam mit den
von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel vereinbart.

zu Ziff. 2.2
Nutzung der Raumlichkeiten in der Coerdestralle

Zur Ubergangslosen Weiterfiihrung des Schulbetriebes zum 01.08.2018 am etablierten Altstandort
Coerdestral3e 60/68 soll zunachst eine Anmietung der notwendigen Immobilie und Freiflachen erfol-
gen. Parallel hierzu wird durch die Verwaltung gepruft, ob zur nachhaltigen Sicherung der Nutzung
ein Ankauf der Immobilie von der Eigentiimerin Stiftung Bethel mdglich ist. Hierzu sind u.a. Fragen
der ErschlieBung, Trennung von gemeinsamer technischer und baulicher Infrastruktur benachbarter
Nutzungen, die Verfligbarkeit von schulnotwendigen Freiflichen und die Kaufpreisfindung mit der
Stiftung zu klaren.

Der Ankauf ist aber zudem vor dem allgemeinen Flachenbedarf fir soziale Bedarfe im Kontext der
wachsenden Stadt aus liegenschaftsstrategischer Sicht eine unbedingt anzustrebende Option, die
auch unabhéngig von einem endgultigen Verbleib der Bildungsgéange am Standort Coedestral3e in
Betracht zu ziehen ist.

zu Ziff. 2.3
Beantragung der Genehmigung fir die Errichtung der neuen Bildungsgange bei der Bezirks-
regierung

Die Auflésung einer Schule, fir die das Land nicht Schultrger ist, beschliel3t der Schultrager, in die-
sem Falle, die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel (vgl. § 81 Abs. 2 SchulG NRW).

Die Errichtung der neuen Bildungsgange an dem Anne-Frank-Berufskolleg durch Beschluss des
Schultragers bedarf gemafd 8 81 Abs. 3 SchulG NRW der Genehmigung durch die obere Schulauf-
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sichtsbehdrde. Die in diesem Zusammenhang notwendige Bedurfnisprifung ist nur fir die neu hinzu-
kommenden Bildungsgange ,Fachschule fir Heilerziehungspflege“ und ,Fachschule fiir Heilpadago-
gik“ erforderlich. Somit ist auch lediglich fir die neu zu errichtenden Bildungsgange eine Abstimmung
von Angebot und Nachfrage mit dem Umland notwendig.

zu Ziff. 2.4
Gemeinsamer Prozess zur Zusammenfihrung der Bildungsgénge

Als Sofortmafnahme sind die Rahmenbedingungen des bevorstehenden Anmeldeverfahrens zu
vereinbaren. Daher ist es notwendig, dass unmittelbar nach dem Ratsbeschluss Vertreterinnen und
Vertreter beider Schulen das Verfahren sowie offene Fragen zum Anmeldeverfahren klaren. Bis Feb-
ruar missen organisatorische Absprachen und Regelungen zur Zusammenarbeit getroffen werden.
Zudem sind weitere innere schulorganisatorische Fragen zur Zusammensetzung der Bildungsgang-
teams, Einsatz des Personals, Festlegung der Standorte je Bildungsangebot etc. zeitnah festzulegen.

Fur die Zusammenfihrung der Schulen kénnte als Einstieg ein gemeinsamer padagogischer Tag ge-
nutzt werden. Ziel misste der gegenseitige Austausch der pddagogischen Konzepte und die Erstel-
lung eines abgestimmten padagogischen Planungskonzeptes sein, das sowohl den Unterricht als
auch die unterschiedlichen Standorte bertcksichtigt.

Die Aufgabe fur ein zukunftsorientiertes, nachhaltiges und wirtschaftlich tragfahiges Gesamtkonzept
(inkl. der Standortfrage) ist in den Prozess der Schulentwicklungsplanung fir die Berufskollegs einzu-
betten.

zu Ziff. 2.5
Raumliche Unterbringung

Die vorhandene Raumkapazitat im Anne-Frank-Berufskolleg am Geb&udestandort Manfred-von-
Richthofen-Stral3e ist nicht ausreichend, um sowohl den Raumbedarf der neu einzurichtenden Bil-
dungsgange Fachschule fur Heilerziehungspflege sowie Fachschule fir Heilpadagogik, als auch
gleichzeitig die zusatzlichen Schilerinnen und Schiler in den bereits bestehenden Bildungsgange
abzudecken. Zumindest ein Teil der Bildungsgdnge muss daher zunachst weiterhin am Standort der
(ehemaligen) ESPA weitergefiihrt werden. Dies kann auch dazu genutzt werden, die Schilerinnen
und Schiler, die am ESPA-Berufskolleg begonnen haben, dort ihre Ausbildung fortsetzen und gege-
benenfalls beenden zu lassen.

Die mittelfristige Unterbringung der Bildungsgange des Anne-Frank-Berufskollegs ist im Rahmen des
Projektes Schulentwicklungsplanung-Berufskollegs zu prifen. Ziel ist es, mittelfristig eine Raumlo-
sung zu finden, in der alle Bildungsgénge des Anne-Frank-Berufskollegs in unmittelbarer rdumlicher
Néhe untergebracht sind (vgl. V/00080/2017, Ziff. 6).

zu Ziff. 3
Hinweise zum laufenden und bevorstehenden Anmeldeverfahren

Die Vorlaufzeit fur die Vorbereitung der Zusammenfuhrung der Bildungsgéange am Anne-Frank-
Berufskolleg ist sehr kurz. Daher sind enge Absprachen mit der Bezirksregierung und den Schullei-
tungen zu treffen, um die laufenden bzw. bevorstehenden Anmeldeverfahren reibungslos zu gestal-
ten. Ziel ist die Kontinuitdt und die Planbarkeit fir die Berufskollegs sowie fir die Schilerinnen und
Schuler uneingeschrankt zu gewahrleisten.
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zu Ziff. 3.1
Aufnahme fur den Bildungsgang ,,Heilpadagogik*“

Das Aufnahmeverfahren fur eine zum 01.02.2018 beginnende Klasse fiur Heilpadagogik wurde bereits
durchgefiihrt, so dass die Klasse planmaRig im Februar 2018 starten kann. Die Einrichtung ist in der
Stellenberechnung der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel fur das Ifd. Schuljahr bertcksich-
tigt.

zu Ziff. 3.2
Fortfuhrung der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Die praxisintegrierte Erzieherinnenausbildung ist eine Variante der Regelausbildung am ESPA-
Berufskolleg und ermoglicht eine enge Verknipfung von Theorie und Praxis.

Eingangsvoraussetzung ist u.a., dass den Bewerberinnen und Bewerbern eine Zusage flr einen ge-
eigneten Ausbildungsplatz bei einem Tréger der Kinder- und Jugendhilfe vorliegt. Ohne eine solche
Zusage besteht kein Anspruch auf einen Platz im Bildungsgang ,PIA".

Aber auch der Ausbildungsbetrieb benétigt von den Bewerberinnen und Bewerbern eine Zusicherung
fur den Beginn der praxisintegrierten Erzieherausbildung. Zudem erwarten die Ausbildungsbetriebe
auf Grund des Tragerwechsels eine Zusicherung fur die Fortfiihrung der Ausbildung.

Daher wurden in Abstimmung mit der Bezirksregierung, den von Bodelschwinghschen Stiftungen
Bethel und der Stadt Minster bereits im Vorfeld Zusagen zur Fortfihrung der praxisintegrierten Aus-
bildung erteilt.

zu Ziff. 3.3
Anmeldeverfahren fir das Schuljahr 2018/2019

Die ESPA fuhrt aktuell die Beratungsgespréache fiir alle Bildungsgéange wie gewohnt durch und nimmt
Anmeldungen entgegen. Die Zusagen erfolgen in Abstimmung zwischen der Schule, den von Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel, der Bezirksregierung und der Stadt Minster im Rahmen des regu-
laren Aufnahmeverfahrens der stadtischen Schulen im Februar 2018 auf der Grundlage einer dann
geklarten schulorganisatorischen Grundlage.

zu Ziff. 3.4
Vorgezogenes Anmeldeverfahren

Fur die Schilerinnen und Schiler der ESPA, die ihre Bildungsgange nicht zum Schuljahr 2017/2018
beenden, ist ein formelles Anmeldeverfahren fur die Fortfihrung der Beschulung am Anne-Frank-
Berufskolleg erforderlich. Daher wird diesen Schulerinnen und Schillern ein vorgezogenes Anmelde-
verfahren Uber Schileronline angeboten.

zu Ziff. 4
Einrichtung von Planstellen

Die Arbeitsverhdaltnisse des am 31.07.2018 unbefristet beschéaftigten nichtlehrenden Personals des
ESPA-Berufskollegs gehen zum 01.08.2018 auf die Stadt Munster tber, sofern die betroffenen Mitar-
beiter/-innen und Mitarbeiter dem Ubergang nicht widersprechen (Betriebsiibergang i.S.d. § 613a
BGB). Zum gegenseitigen ersten Kennenlernen hat Anfang Oktober ein Gespréach mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des ESPA-Berufkollegs und der Stadt Munster — Amt flr Schule und Weiter-
bildung und Personal- und Organisationsamt — stattgefunden. Mégliche Hindernisse fiir einen Uber-
gang sind dabei nicht zutage getreten.

Fur die zu tbernehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Planstellen einzurichten.
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zu Ziff. 1l
Finanzielle Auswirkungen

Bei einer Zusammenfiihrung des ESPA-Berufskollegs und des Anne-Frank-Berufskollegs ist von ei-
ner Belastung des stadtischen Haushalts von rd. 700.000 Euro jahrlich auszugehen. Diese Annahme
beruht auf den seitens der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel zur Verfugung gestellten In-
formationen zu den Aufwendungen fir den Betrieb der Schule in den vergangenen Jahren, einer Indi-
zierung dieser Werte aufgrund der eingetretenen bzw. zu erwartenden Kostensteigerungen und einer
Erganzung um Aufwendungen, die als Folge der Ubernahme der Bildungsgénge in die Tragerschaft
der Stadt Minster neu hinzukommen.

Die Haushaltsbelastung von rd. 700.000 Euro ist der Saldo aus den Personalaufwendungen fir das
nichtlehrende Personal, den Sachaufwendungen fur den Betrieb der Schule und geringfigigen Ertra-
gen, die in diesem Zusammenhang anfallen. Bei den Personalaufwendungen wird unterstellt, dass
samtliche Arbeitsverhaltnisse des unbefristet beschéftigten nichtlehrenden Personals des ESPA-
Berufskollegs auf die Stadt Minster Gibergehen. Die Sachaufwendungen beinhalten neben der Miete,
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebaudes am Standort CoerdestralRe 60/68, den Lehr-
und Lernmittel und der Schulerbeférderung auch alle weiteren Aufwendungen, die fir den Betrieb der
Schule erforderlich sind.

Die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel haben erklart, die Aufwendungen fir den Betrieb der
Schule fur die Dauer von zwei Schuljahren (01.08.2018 — 31.07.2020) in voller H6he zu erstatten.
Insofern sind die finanziellen Belastungen aus der Ubernahme der Bildungsgange von rd. 700.000
Euro jahrlich vom stadtischen Haushalt erst ab dem Haushaltsjahr 2021 vollstandig zu tragen; fiir das
Haushaltsjahr 2020 anteilig zu 5/12.

Aufgrund der Zusammenfiihrung des ESPA-Berufskollegs und des Anne-Frank-Berufskollegs zum
Schuljahr 2018/2019 kann ab dem Haushaltsjahr 2020 von einer Erhéhung der Schul-/Bildungs-
pauschale ausgegangen werden. Sofern die Stadt Minster in den Jahren ab 2020 Schliisselzuwei-
sungen erhélt, ist auch bei diesen Zuwendungen mit einer Erhéhung zu rechnen. Die H6he der durch
die Schul- und Bildungspauschale sowie ggf. die Schliisselzuweisungen bedingten Haushaltsentlas-
tungen lasst sich zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht verlasslich prognostizieren

Die durch die Zusammenfihrung der Berufskollegs begriindete Erhéhung bei der Schul- und Bil-
dungspauschale sowie ggf. den Schlisselzuweisungen des Haushaltsjahres 2020 wird anteilig auf die
Kostenerstattungen der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel fiir das Jahr 2020 angerechnet.

V.
gez.

Thomas Paal
Stadtdirektor

Anlagen:

Anlage 1: Schulkonferenzbeschuss des Anne-Frank-Berufskollegs

Anlage 2: Schulkonferenzbeschluss des ESPA-Berufskollegs

Anlage 3: Gegenuberstellung Pro und Contra bezogen auf die unterschiedlichen 3 schulorgani-

satorischen Varianten

V/1026/2017



	aktdatum
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

